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erBSchein

Man dan te nin for ma tion 
und Antragsformular

Was ist ein Erbschein?

Wann benötige ich 
einen Erbschein?

Wer ist 
antragsberechtigt?

der erbschein ist das Legitimationspapier des erben zur Verfügung über den
nachlass. dieses amtliche Zeugnis gibt auskunft über die Person des Ver-
storbenen, dessen erben (bei mehreren über deren anteile) und evtl. Be-
schränkungen des erben oder der erbengemeinschaft. ein erbschein ist zum
Beispiel zum nachweis der erbfolge an einem Grundstück immer dann erfor-
derlich, wenn kein notarielles, sondern lediglich ein privatschriftliches testament
errichtet wurde.

der notar darf nicht entscheiden, ob die Vorlage eines erbscheins bei
Behörden und Geldinstitute erforderlich ist. Sie sollten sich daher vorher bei
der jeweiligen Stelle erkundigen, ob ein erbschein benötigt wird. im regelfall
gilt aber folgendes:

hat der erblasser ein notarielles testament oder einen erbvertrag hinterlassen,
ist in der regel kein erbschein erforderlich. Grundsätzlich genügt in diesen
fällen eine beglaubigte abschrift der Verfügung von todes wegen mit eröff-
nungsprotokoll als erbnachweis.

hat der erblasser keine Verfügung von todes wegen (testament, erbvertrag)
hinterlassen oder liegt nur ein privatschriftliches testament vor, so ist in der
regel u.a. ein erbschein bei Geldinstituten (es sei denn es liegt bereits eine
Vollmacht vor) und beim Grundbuchamt zur Berichtigung des Grundbuchs er-
forderlich.

Antragsberechtigt sind u. a.:

■ der alleinerbe,

■ der Miterbe,

■ der Vorerbe (bis zum eintritt des nacherbfalls),

■ der nacherbe (nach eintritt des nacherbfalls),

■ der testamentsvollstrecker,

■ der nachlassverwalter,

■ der nachlassinsolvenzverwalter,

■ der abwesenheitspfleger,

■ der Gläubiger des erben, der den erbschein 

für die Zwangsvollstreckung benötigt.

■ nicht antragsberechtigt ist dagegen der nachlasspfleger.
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Welche Kosten entstehen?

Welche Unterlagen müssen 
dem Erbscheinsantrag 

beigefügt sein?

Folgende Unterlagen 
werden bei gesetzlicher 

Erbfolge verlangt?

Folgende Unterlagen werden
bei gewillkürte Erbfolge/

Vorliegen eines Testaments 
oder Erbvertrags benötigt

Welche Informationen 
benötigt der Notar noch?

es fallen sowohl Kosten beim notar für die aufnahme des antrags (eidesstattliche
Versicherung) als auch beim nachlassgericht für die erteilung des erbscheins
an. Bei einem nachlasswert (Wert aller nachlassgegenstände abzüglich der
Verbindlichkeiten) von 100.000 € erhält der notar für die aufnahme des
antrags eine 1,0-Gebühr nach KV nr. 23300 GnotKG in höhe von 273,00 €. 

Welche Unterlagen benötigt werden hängt davon ab ob eine Verfügung von
todeswegen hinterlassen wurde. Liegt eine solche nicht vor, so gilt die
gesetzliche erbfolge. im letzten fall haben die erben das Verhältnis anzugeben,
auf dem ihr erbrecht beruht (verwandschaftliche Beziehung, familienstand,
Güterstand)

■ Personalausweis oder reisepass des antragstellers
■ Sterbeurkunde des erblassers, 
■ familienstammbuch oder 
■ sämtliche Geburts- bzw. abstammungsurkunden, die die 

Verwandtschaft der erben mit dem erblasser nachweisen. 
■ heiratsurkunde bei ehegattenerbrecht. 
■ die Sterbeurkunden sämtlicher Personen, die als (Mit-) erben 

in Betracht gekommen wären, wenn sie den erbfall erlebt hätten. 
■ War der erblasser geschieden, so ist das Scheidungsurteil 

vorzulegen. 

■ Personalausweis oder reisepass des antragstellers
■ originale noch nicht eröffneter privatschriftlicher testamente
■ Sterbeurkunde des erblassers oder der erblasserin 

der beigefügte Vordruck ist auszufüllen und mit den vorgenannten Unterlagen
an den notar zu übersenden oder vorzulegen.
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Erbscheinsantrag i.S            .……………………………………………………………………………………
                                               (Vor- und nachname d. erblassers/erblasserin)

Testament/Erbvertrag               nein          ja, werde ich beim Notar abliefern
Weitere Miterben sind:            - ggf. weitere Miterben auf der rückseite oder anlage aufführen -

……………………………………..…………..
(Datum, Unterschrift)

abs.: ………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………
name, anschrift) 

Angaben zur/zum Antragstellerin/Antragsteller:

Vorname, name: geborene, geborener: geboren am:

Straße, PLZ, Wohnort: telefon, e-Mail: Verhältnis zum erblasser 
(z. B. ehegatte, Kind): 

Angabe zur/zum Erblasser/Erblasserin

Vorname, name: geborene, geborener: geboren am:

in (Geburtsort):   zuletzt wohnhaft:                               gestorben am, in: 
 

Vorname, Name: Geburtsdatum: Adresse:
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